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Bisherige Fassung 

 

1.  § 17 Abs. 2 Satz 4: Jahresumlage 

 Finanzkostenumlage und Tilgungsumlage werden von den 
Verbandsmitgliedern aufgebracht nach den Einwohnern und 
den Einwohnergleichwerten, die für das Jahr 2025 zugrunde 
zu legen sind.  
 

 
 
2. § 17 Abs. 4: Verzeichnis der Einwohner und Einwohner-
gleichwerte 
 
 

 

 

Künftige Fassung 

 

1. § 17 Abs. 2 Satz 4: Jahresumlage 

 Finanzkostenumlage und Tilgungsumlage werden von den 
Verbandsmitgliedern aufgebracht nach den Einwohnern und 
den Einwohnergleichwerten, die für das Jahr 2032 zugrunde 
zu legen sind. 

 

 

2. § 17 Abs. 4: Verzeichnis der Einwohner und Einwohner-
gleichwerte 
 
  

 


